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Erscheint Mittwoch und Samstag.
Inserate: t5 Cts. die Zeile. Schweizerische Halbjährl. in Sotothurn Fr. Z. iiö kt.

Portofrei in der Schweiz Fr. 4.

Hemusgl'gekm uoil einer katholischen gesettschasl.

«t- 5«. LamLtÄA âeu 22. àni. 186 t.

Abonnements-Einladung.

Mit den: 1. Juli beginnt ein neues Abonnement auf die

Schweizerische Kirchen-Zeitung.
Die Bestellungen können bei allen Postämtern oder in

Solothm» bei der Expedition sB. Schwendimann, Buch-

druckcr) gemacht werden. Wir bitten um rechtzeitige Be-

sttllung, damit in der Zusendung keine Unterbrechungen

eintreten. Abonncmentspreis halbjährlich franko in der

ganzen Schweiz 4 Fr.

Die Expedition der Schweiz. Kirchen-Zeitung.

Der neue Protest des römischen Stuhles. *)
„Dic durch dos piemontesische Gouvernement ausgeführte

Invasion des größten Theiles des Kirchenstaates legt einer-
seits den Charakter einer schreienden Verletzung der unleug-
baren Rechte der päpstlichen, weltlichen Herrschaft an den

Tag, während ihr andererseits in Betracht der daraus her-

vorgegangenen schweren Ncbclständc, der Stempel einer der

für die Kirche schmerzeureichstcu und trauervollsten Epochen

aufgedrückt ist. Die Geschichte der Feindseligkeiten mancher

Art, denen die Kirche in besagten Provinzen Seitens der

cingedrnngcncn Regierung bloßgcstellt worden, ist zu allgc-
meiner Kenntniß gelangt mittelst der wiederholten Verwah-
rungcn, welche, abgesehen von denen des hl. Vaters, ein-
stimmig von den in den usnrpirtcn Provinzen ihren Sitz
habenden geistlichen Hirten ausgegangen sind.

„Einer der traurigen Anlässe dieser Verwahrungen war
das rechtswidrige Dekret, durch welches die klösterlichen Gc-
meinschaftcn und übrigen geistlichen Körperschaften aufgc-
hoben wurden, zum Zweck der Beschlagnahme der ihr Eigen-
thum bildenden liegenden Gründe: ein Beweis des
engen Bündnisses mit den habsüchtigen Zwecken des rcvo-
lutionären Geistes und zugleich eine Probe offenbarsten
Widerspruches gegen diejenigen Grund-Gesetze, welche die
Usurpatoren selbst besagten Provinzen anfzuzwingen unter-
nahmen. —

„Nachdem so mittelst der an die Stelle des Rechtes An-
derer gesetzten despotischen Gewalt die Güter gedachter Ge-
mcinschaften und Corporationen zu Händen der uurcchtmäßi-

Um unsern Leser» dieses wichtige Aktenstück vollständig mit-
zutheilen, müssen wir heute die laufenden Tagcsnachrichten ab-
kürzen und einige Korrespondenzen verschieben.

gen Regierung gelangt sind, hat die unter dem erborgten
Titel einer „geistlichen Casse" nach den Befehlen und Win
kcn dieser nämlichen Regierung handelnde Verwaltung dem
Publikum das Vorhaben angezeigt, zum Verkauf der zur
Masse der unrechtmäßig mit Beschlag belegten Güter gc-
hörenden Baulichkeiten zu schreiten, zum Zwecke, unter Be-
Zeichnung der Modalitäten der Verkaufes Kauflustigen zur
Regel zu dienen.

„Da die Güter der in Rede stehenden Gemeinschaften
und Corporationen einen Theil des Patrimoniums der Kirche
bilden, so trägt die beabsichtigte Veräußerung den Charak-
ter einer Verletzung des geistlichen Eigenthums an sich.
Unter diesem, dem wahren und richtigen Gesichtspunkte be-
trachtet, kann es keinem Zweifel unterliegen, ob die Prin-

hinsichtlich des einem Dritten unrechtmäßig entrissenen Ei
gcnthnms zu schließen. Noch kommt ein anderer Umstand
in Betrachts der auf den vorliegenden Fall spezielle Anwcn
dung findet. Es handelt sich nämlich um die allbekannten
kanonischen Gesetze, welche zum Schutz der Integrität und
Unverletzbarkeit des geistlichen Patrimoniums, sowohl die
Usurpatoren der betreffenden Güter, wie solche, die ans
irgend eine Weife an deren ungerechtem kirchenräuberischcm
Treiben sich bctheiligcn, mit besonderen Censuren und andc-
rcn Strafen belegt.

„Abgesehen aber selbst von solchen Betrachtungen, die
doch sicherlich für das Gewissen jedes Katholiken, wie aller
Derjenigen, welche an den unwandelbaren Grundsätzen dcS
Rechtes und der Ehrbarkeit festhalten, maßgebend sein müssen,
enthalten die von Sr. Heiligkeit in der durch den Druck
verösfentlichtcn Consistorial-Allokution vom 17. Dezember
v. I. ausgesprochenen feierlichen Worte eine Belehrung und
Warnung für den vorlicgcnd'en Fall. Indem nämlich der
hl. Vater in dieser Allokution über das in Rede stehende
unselige Dekret Klage erhob und gegen dasselbe Verwahrung
einlegte, mißbilligte er zugleich Puf's Höchste und erklärte
er für null und nichtig Alles, waS die unrechtmäßige Rc-
giernng wider die Rechte und den Besitz der Kirche, wie
zum Nachtheil der geistlichen Körperschaften und ihres Eigen-
thumcs bis dahin verfügt und ausgeführt hatte, oder in
Zukunft unternehmen würde. Ans dieser Erklärung ergibt
sich hinlänglich die Nichtigkeit und absolute Nullität des

Ankaufes irgend welchen Theiles besagter Güter, durch wen
es immer sein möchte, aus den Händen einer völlig iueom-
pctenten und unberechtigten Behörde.

„Der feierliche,, papstliche Akt würde, vermöge seiner
obersten Machtvollkommenheit und allgemeinen Notorictät,
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à mehr als hinreichendes Dokument sein, Jeden, welchem
Lande er anch angehöre, und welches immer sein Stand und
Rang sein möge, von der unrechtmäßigen Erwerbung der
vom gedachten Eingriffe in das kirchliche Eigenthum her-
rührenden Güter abzuhalten. Um jedoch den beabsichtigten
Zweck noch sicherer zu erreichen und jedem etwaigen Vor-
wände zur Legitimirung irgend eines Contraktes den Weg
abzuschneiden, namentlich wo es sich um Erwerbung solchen

Besitzes der geistlichen Corporationen durch Ausländer hau-
dcln könnte, hat sich der hl. Vater veranlaßt gesehen, eine

offizielle Mittheilung an,dic chrcnwerthcn Mitglieder des

beim hl. Stuhl acercditirten diplomatischen Corps richten zu
lassen, um sie einzuladen, die Aufmerksamkeit ihrer respck-
tivcn Regierungen auf diese wichtige und bedenkliche Ange-
legcnhcit zu lenken, zum Behilf solcher Vorkehrungen, die

ihrerseits passend erachtet werden dürfte», um der obigen
päpstlichen Erklärung und der daraus hervorgehenden aus-
drücklichcu Verwarnung möglichst weite Verbreitung und
Bekanutwerdung zu sichern, damit nicht von irgend welcher
Seite her Contraktc in Bezug ans diese Güter abgeschlossen

werden, deren Erwerbung aus den oben angedeuteten Grün-
den nicht die geringste, rechtliche Gültigkeit haben könne.

„Zu diesem Zwecke richtet der unterzeichnete Cardinal-
Staatssekretär in Erfüllung der Befehle des hl. Vaters
gegenwärtige Note an Ew. Excellenz, und indem er Sie
bittet, sich derselben Ihrem hohen Gouvernement gegenüber
in dem von Sr. Heiligkeit beabsichtigten Sinne zu bedienen,
benutzt er :e.

(gez.) G. C. Antouclli."

ch Luzerner Korrespondenz. (IV. Brief.) Wer die

Steiger'schcn Schriftchcn, namentlich die zwei letzten für
Eckardt aufmerksam liest und wieder liest, der findet

immer und immer den Gedanken: „Ich Arzt, Wundarzt
und Geburtshelfer in Luzern, ich bin der ich bin; und was

I ch jemals sagte und was Ich jetzt sage, das ist die rechte

Wahrheit, das ist das rechte Christenthum; nno was Ich
je that, und was Ich jetzt thue, das ist heroische, christliche

Tugend und wohlthätige Menschenliebe; und wenn Ich
auch der Sohn eines armen Dorfschneidcrs bin und nun

berühmter, reicher Arzt geworden, und ich die agrm kon-

tiiim mir gut bezahlen ließ, so war dies doch nur lauter

Wohlthätigkeitssinn und Menschenliebe, wozu Ich ein so

tiefes Gefühl und eine so große natürliche Anlage habe.

Ihr Andern seid eben dumme Leute, unwissende Zeloten,

wenn Ihr meint und behauptet, Ich sei nicht der „edelste
Eidgenosse" und habe nicht in der reinsten Absicht und

nach der erhabensten Idee gehandelt; da Ich doch schon so

viel gelitten, in Kerker und Banden gesessen und beinahe

den Tod gelitten hätte für meine Ueberzeugung und für die

Wahrheit; doch gottlob Ich lebe noch und habe Gelegenheit

erhalten, den verkannten Revolutionär Eckardt von Wien

zu vertheidigen, zu retten und gegen die ungerechten An-

griffe der Pfaffen und namentlich gegen den Hrn. Kommissar

Winkler zu schützen und für unser theures Vaterland zu

retten, denn ohne diesen Eckardt müßte ja unser Vaterland

untergehen, denn die deutsche Sprache versteht doch Niemand als

Ich und mein Freund Eckardt und die deutsche Sprache ist zur
Erhaltung des Vaterlandes nothwendig, und der Herr Pro
fcssvr und bischöfliche Kommissar Winkler versteht die deutsche

Sprache auch nicht, sonst würde er nicht schreiben: „Schuster
bleib beim Leist", sondern er würde schreiben, wie es mir Hr.
Eckardt soeben lehrte: „Schuster bleib' bei'm Leiste"; über-

Haupt kein Schwarzhöslcr versteht etwas deutsch und Eckardt

muß Professor bleiben, weil Ich es so haben will u. s. w."
--l P St. Gallen. Ueber die Kantonsschnle, die „Misch-

schule", welche so schöne Früchte zeitigt, wie sie sich z. B.
am Eröffnungstage des Gr. Rathes im Klosterhof gezeigt

haben, weist der vierte Amtsbcricht nach, daß dieselbe im

Schuljahr 1860 auf 1861 Fr. 94,510 gekostet hat, von

welcher Summe aus das Gymnasium und die Industrieschule
Fr. 42,660 fallen und auf das Lehrerseminar Fr. 22,982
— Tausende und abermals Tausende, welche zum größten
Theile von denen, „die nicht in dem Ding sein wollen",
bezahlt werden müssen. Die wirklichen Katholiken können

sich mit einer solchen Schule niemals befreunden! Am Gym-
nasinm haben 46 Schüler, worunter 20 Katholiken, studirt;
an der Industrieschule 140, am Lehrerseminar 56, — Total
248, — kostet somit ein jeder Schüler die Contrahenten
des Schulvcrtrags das Sümmchen von Fr. 382; so die

Durchschnittsrechnung: — wenn man aber das Gymnasium
mit seinen vielen Lehrern nild die Betheiligung von Katho-
liken daran allein in Erwägung zieht, so kann man sagen,

daß jeder katholische Gymnasiast seine Konfession jährlich
etwa Fr. 1000 kostet!!

-> P Uri. Nach der Hinrichtung Zurflüh's hielt Hr.
Pfarrer Elmauthaler von Altdorf eine sehr gelungene, tief
ergreifende Predigt, worin er nach kurzer Darstellung von

Zurflüh's schauderhafter That dessen Lauheit in Erfüllung
der Christenpflichten, Unkcuschhcit, falsches Ehrgefühl, Sonn
tags-Entheiligung und Nachtschwärmerci als die Ursachen

des Mordes bezeichnete und darstellte. Die Confratcrnität
der Beförderer guter Werke trug unter Gebet die Leiche des

Gerichteten auf den Fricdhvf und sammelte milde Gaben für
hl. Messen zum Troste des armen Sünders.

P Schwyz. Während diesen Tagen ist hier ein bi-

schöflicher Erlaß, datirt den 24. April 1861, in allen Pfarr-
kirchen pnblizirt worden, der:

1. Die Verwaltung der Pfrund- und Kirchengütcr,
2. Die Feier des öffentlichen Gottesdienstes,

3. Das kirchliche Leben beschlägt.

P Tcssm. Der Peterspfennig im Kanton beträgt
bis jetzt 8861 Fr., laut dem ,Credcnte Cattolica/

>-> P Freiburg. Die Karthäuser, die infolge jüngsten

Großrathsdckrctes wieder als religiöse Körperschaft im Kanton

eristiren dürfen, haben in einer in Büllc bei den Kapuzinern
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abgehaltene» Versammlung beschlossen, wo möglich das alte

Kloster Part-Dieu wieder an sich zu ziehen, oder dann im

Kanton Freiburg einen andern Sitz zu suchen.

-- Die Religiösen von Part-Dien haben sich einstweilen

in Montct gesammelt, wo eine Dame von Praroman
den frommen Vätern ein Hans angewiesen hat, es soll das

früher der Gesellschaft vom Sacrö-Cocur gehörende Gebäude

sein. Eine Russin, Besitzerin von Part-Dien, wolle dieses

Kloster nur um theuren Preis herausgeben.

P Neuenburg. Hr. Delacroix führt im ,Echo' nach-

drücklich Klage darüber, daß, während die Protestanten-

Versammlung in Freiburg am 30. Mai auf s toleranteste

und freundlichste aufgenommen war, der katholische Geist-

liche in Neuenburg dagegen sich nicht könne blicken lassen,

ohne Insulten erfahren zu müssen, mit denen die Studenten

vorzugsweise freigebig seien. Selbst der Hochw. Bischof, in

Geleit seines Kanzlers und des kathol. Pfarrers, wurde am

0. d. in der Nähe des Gymnasiums insultirt.

>-. P Solothurn. Für die diesjährige Gcncral-Ver-

sammlung des Schwcizcrischcn Piu svcrcin s, welche

zu Freiburg den 21. und 22. August stattfindet, sind vom

Central-Comitc folgende Fragen als Gegenstand der allgc-

meinen Berathung auf die Traktanda gesetzt worden:

„Bekanntlich sind in Folge der gegenwärtigen Verkehrs-

Verhältnisse heutzutage viele junge Leute beiderlei Geschlechts

im Fall, frühzeitig das elterliche Haus und den Hcimaths-

ort zu verlassen, um in der Fremde als Lehrlinge, Ge-

selten, Dienstboten :c. ihr Unterkommen zu suchen. Die

Erfahrung lehrt, daß viele dieser jungen Leute in der Aus-

wähl der Orte und Meisterschaften oft unglücklich sind unv

die Folgen für ihr ganzes Leben zu tragen haben. Frage.
„1. Was könnte und sollte geschehen, um solchen junge»

Leuten bezüglich der Auswahl des Ortes, der Meisterschaft

tenw. an die Hand zu gehen?

„2. Was könnte und sollte geschehen, um solchen jungen

Leuten während ihrem Aufenthalt in den fremden Orten

zu ihrer Wohlfahrt in sittlicher- und beruflicher Beziehung

behülflich zu sein?

„3. Wie könnten die Pins-Ortsvereine hiezn mitwirken?
Um diese wichtigen Fragen in der nächsten General-

Versammlung gründlich zu besprechen, wurden sämmtliche

Ortsvereine eingeladen, in ihren Ortsvcrsammlnngcn diese

Angelegenheit vorznbcrathcu, und ihre Wahrnehmungen hier-
über zu sammeln.

P Luzern. Hier ist soeben eine interessante Bro-
schüre „der Papst" von G.J. Bossard, Fürsprech, im

Druck erschienen als „St. Peterspfcnnig."
P Aargau. In der „Botschaft" wird, „als auch

wieder einmal ein christliches Zeichen fnr's Freienamt",

die neue solide, gothische Kirche in Bünzen gerühmt; sie

steht auf freiem erhabenem Feld. — Zn der neu crcirten

Pfarrei Berikon ist am Sonntag, den 9., unter großer

Theilnahme des Volkes als erster Pfarrer der bisherige

Kaplan Hochw. Hr. Brunn er feierlich installirt worden.

^ ^ Zug. Bei Berathung des „Personen- und Fa-

milieurcchts" machte die Pfarrkonfercnz den Gr. Rath durch

Zuschrift aufmerksam, daß mehrere Bestimmungen auch in
das geistliche Gebiet einschlagen; um spätern Konflikten vorzu-

beugen, möchte mit dem bischöflichen Ordinariat Berathung
darüber gepflogen und die Redaktion der betreffenden Para-

graphe in Uebereinstimmung mit demselben festgesetzt wer
den. Allein dieses freundschaftliche Entgegenkommen wurde

von den Vertretern der jetzigen Richtung sehr unfreundlich

aufgenommen und in dem Sinne abgewiesen, daß der Pfarr-
konfcrcnz der Gesctzcscntwurf mitgetheilt werde, aber nicht

um ihre Wünsche und Ansichten zn vernehmen, sondern

daß sie allfällig das Petitionsrccht gleich jedem andern

Bürger in Anspruch nehmen könne. Die großräthlichc Ober-

Herrlichkeit zeigte sich sehr eifersüchtig.
<-< /X Protestantische Schweiz. Zürich. Die Geist

lichkcit stellt an den Großen Rath das Ansinnen, daß er

das Entscheidungsrecht in Liturgie, Katechismus und solchen

rein kirchlichen Dingen ihr überlasse. Es fielen in der

Synode scharfe Aeußerungen gegen Staatskirche und

staatliche Omnipotcnz in kirchlichen Dingen. Und doch ist
nach protestantischen Begriffen die Landesbehörde „Oberst-
bischof», ein Gedanke, gegen den sich freilich der christliche
Sinn sträubt.

P Rom, 10. d. Sr. Hochw. Papst Pius IX. ist von
einem Rothlauf (Lrz-sipöle) befallen worden und hat daher
seine prvjcktirtc Reise nach Castcl-Gandolfe verschieben müssen.

— H Der Plan der Mazzinistcn, durch eine „Wallfahrt"
von Hunderttaufcnden nach Rom die Franzosen von dort
fort zu demonstrircn, soll, wie es scheint, ernstlich in Bc-
tracht gezogen und seine Ausführung (an Peter und Pauls
versucht werden.

Aus den 1«. d. war ein geheimes Konsistorium au-
gesetzt, in welchem der hl. Vater (sofern Gesundheitsumständc
ihn nicht hinderten) eine Allokntion von ziemlicher Wichtig-
keit an das hl. Kollegium halten wollte. Einige Bischöfe
sollten ernannt und einige zu Kardinälen erhoben werden.

l-> Der russische Kapitän Aslanbergoff, der das rufst
schc Geschwader „Sobol^ in Civitavecchia befehligt, sprach

sich sehr verwundert über die Anhänglichkeit aus, welche er

in Rom gegen den hl. Vater wahrnahm. Denn die russi-

schen Blätter hörten nicht auf zu wiederholen, daß die Sache

des Papstes verloren und das Oberhaupt der lateinischen

Kirche auf dem Punkt stehe, als König und als Papst zn
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verschwinden. Der russische „Invalide' nenne den Papst

den ersten .Revolutionär Italiens, weil er sich den ein-

müthigcn Volkswünschen entgegenstelle. Nun müsse er

träumen über die in Rom gesehene Anhänglichkeit an den

Papst, oder die russischen Blätter lügen.

>- Der Peterspfennig hat bis zu Ende des verflossenen

Monats ergeben 6 Millionen und 80,000 römische Thaler

— über 16 Millionen Franken. Die zwei letzten Monate

ergaben 760,000 Scudi.

Italien. Turin. Die ,Unita Italiana'ist wegen eines

Mazzinischen Artikels „Religion und Papst" konsiseirt.

Frankreich. Dem Vernehmen nach bildet eine der Haupt-

schwicrigkeiten in der Angelegenheit des mit der Schweiz

abzuschließenden Handelsvertrages die Forderung Frankreichs,

daß den Zsraclitcn in allen Kantonen völlige Rechts-

gleichheit mit den Angehörigen anderer Bekenntnisse cinge-

räumt werde.

Deutschland. Der Hirtenbrief des Bischofs Kctteler

von Mainz: „Soll die Kirche allein rechtlos sein?"
hat eine Gegenschrift veranlaßt, deren saubern Inhalt schon

der Titel gcnüglich anzeigt: „Sollen die Bischöfe
allein die Kirche sein?" (Wiesbaden, bei Limbarth).

Ist geeignet, dem Ricdweg'schen Katechismus beigebnnden

zu werden.

Oesterreich. Wien. Ich meldete Ihnen jüngst: Das

Wiener Cabinet habe in Folge schon getroffener Verabre-

dnug mit Spanien sich bewogen gefühlt, an Frankreich ein

Memorandum zu richten, worin erklärt wurde, daß im

eventuellen Falle der Abberufung der französischen Truppen
aus Rom Oesterreich und Spanien fest entschlossen wären,

gemeinschaftlich mit den übrigen katholischen Mächten das

Erbgut des hl. Petrus wirksam zu schirmen. Nachdem auch

Spanien ein ähnliches Memorandum durch seinen Botschaf-

ter in Paris im Laufe der vergangenen Woche dem Hrn.
Thonvencl zustellen ließ, erfolgte soeben die Antwort Frank-

reichs auf beide Memoranda gleichzeitig. Dieselbe trägt das

Datum vom 7. l. M., und wurde am verflossenen Montag

(10.) durch den Marquis dc Mousticr dem Grafen v. Rech-

bcrg überreicht. Obwohl Frankreich, sagt Hr. Thouvenel

in seiner Antwortsnotc, nicht im Voraus die absolute Ver-

pflichtnng übernehmen kann, die Occupation des Kirchen-

staats jederzeit und unter allen Umständen fortdauern zu

lassen, ist der Kaiser doch fest entschlossen, seine Truppen zum

Schutze des Papstes so laug in der Weltstadt zu belassen,

als seine eigene Würde und die Pflichten, die ihm als ka-

tholischen Fürsten zukommen, es erheischen werden. Mit
andern Worten: Hr. Thouvenel lehnt in feierlicher Weise

die Zumnthung ab, als liege es in der Absicht Louis Na-

polcons, demnächst die französischen Truppen aus dem Kir-
chenstaat zu entfernen.

St. Peters-Pfennige.

Dem bischöflichen Ordinariat Basel eingesandt.-

Von der Pfarrei Holderbank, Kt. Solothurn „ ;<>. —

„ „ „ Laubersdorf, Kt. Soloth., nachträgt. „ 4. KV

„ „ „ Wuppenau, Kt. Thurgau „ 7Z. kt
„ „ „ Schönholzersweiler, Kt. Thurgau „ 15.

„ „ „ Welfensberg, Kt. Thurgau „ Iv. —
Von L. in A., Kt. Thurgau „ 2 gg

Uebertrag laut Nro. 48 „ 25,734. 44

Fr. 25,849. 04

Augslnngrr PostMung.
Dieses bald 2Vvjährige, katholische Preß-Organ kämpft für Neli-

gion und Sitte und gegen jede Verhöhnung und Verletzung ihrer In-
teressen, sei es in der Gesellschaft oder im Staat; für konfessionelle
Autonomie und gegen jede Bevormundung, mag sie von was immer
für einer Seite kommen; für dasselbe Recht anderer Konfessionen, stets
eingedenk des Satzes, „was dem Einen recht, ist dem Andern billig»
und darum stets gegen die Beschränkung der Gewissensfreiheit der
Konfessionen; für die volle und wahre Freiheit im politischen und bür-
gerlichen Leben und gegen jede Beeinträchtigung und Beschränkung
derselben, aber auch gegen ihren Mißbrauch — die Frechheit; für die
Freiheit des Wortes in religiöser wie politischer Hinsicht, aber muthig
einstehen gegen jede Antastung der Grundgesetze des Glaubens und
der Sitte, wie der Gesetze und Grundlagen rcr bestehenden staatlichen
Ordnung.

Dieselbe kostet per Quartal 2 fl. 2V kr.; im Auslande kommt ein
geringer Postzuschlag dazu.

Die Redaktion der „Augsburgcr Postzeitniig."

Der Unterzeichnete ist bereit, den Besitzern das lateinischen
Werkes: ,Pài, VM« voiieioniim triplirtitum" dasselbe gegen
die eben erscheinende deutsche Uebersetzung umzntanflhen.

Auch einzelne Bände der lateinischen Ausgabe
kauft Fr?. Jos. Schissmann,

a Buchhändler und Antiquar in Luzcrn.

Kirchen - Ornaten - Handlung

Joses Miler, Hossigrist m Luzem,
liefert von allen Arteil Kirchenparamcnte, sowohl Stoffe,
als verfertigte Waaren, als : Meßgewänder, Pluviale,
dazu auch besonders gute Stoffe in gothischen Zeich-
nnngen, Fahnen, alle Arten Kirchengefässe, Lampen,
Leuchter, gothische Versehkreuze lind Krcuzpartikclbc-
hältcr in Monstranzsorm, Blumen, aller Arten Gold-
und Silber-Spitzen, Borten, Fransen, Tüll-Spitzen,
Meßgürtcl, Alben, Stickereien in Gold und Silber,
größere religiöse Statuen, in Holz geschnitzt, und
kleine Statuetten lind Reliefbilder in Elfcnbcinguß.
Reparaturen von allen in dieses Fach einschlagenden

Artikeln werden bereitwilligst besorgt.

Expedition ch Druck »on P. 8chwenöimnnn in 8olothur».


	

